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Rettungsdienst Land

24h-Dienst ermö
Tarifeinigung geschafft! 
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ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

r dbb, handelnd für seine Fachgewerkschaft komba, konnte sich mit dem 
AV Brandenburg über einen Tarifvertrag zur Möglichkeit eines 24h-Diens-
s im Rettungsdienst Landkreis Prignitz einigen. Der landesbezirkliche Ta-
fvertrag gilt als Ergänzung zum TVöD und gilt für die Beschäftigten, die ak-
 im Rettungsdienst eingesetzt sind.  

öglichkeit eines 24h-Dienstes geschaffen 
er Tarifvertrag ermöglicht abweichend vom TVöD eine tägliche Höchstarbeitszeit 
n mehr als 12 Stunden bis zu 24 Stunden zuzüglich erforderlicher Rüst- und 

mkleidezeiten. Das bedeutet, dass die Beschäftigten in Zukunft die Möglichkeit 
ben, in einem 24h-Schicht-System zu arbeiten, wenn ein entsprechender Rah-

endienstplan vorliegt.  

öchstgrenze der Auslastung und Belastungskontrolle 
oraussetzung für einen 24h-Dienst ist, dass der durchschnittliche Anteil der akti-
n Zeit (Inanspruchnahme) 40 Prozent der Gesamtarbeitszeit nicht überschreitet 
d die/der einzelne Beschäftigte zustimmt. Der Eigenbetrieb und die zuständige 

ersonalvertretung werden im Rahmen der Mitbestimmung des Personalrats re-
lmäßig die Arbeitsbelastung überwachen. 

ewertung der Arbeitszeit 
nabhängig vom konkreten Anteil von Bereitschaftszeiten an der wöchentlichen 
rbeitszeit wird jede geleistete Arbeitsstunde (Anwesenheitsstunde) zu fünf 
echstel als Arbeitsstunde (Vollarbeit) gewertet. Das heißt zum Beispiel ab dem 
 Januar 2023, dass ein dienstplanmäßiger Einsatz von durchschnittlich 46,8 
tunden (Anwesenheitszeit) pro Woche zu rechnerischer Vollarbeit von 39 Stun-
n führt.  

lagen und Zusatzurlaub bei Wechselschicht gesichert 
eiterhin wurde vereinbart, dass die Arbeit im 24h-Dienst die tariflichen Voraus-
tzungen der Wechselschichtarbeit erfüllen und somit entsprechende Zulagen 
d Zusatzurlaubsansprüche weiterhin bestehen.  

nsonsten gilt der TVöD vollumfänglich weiter. Als Zeitpunkt des Inkrafttretens 
urde der 1. Januar 2023 vereinbart. 



Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
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bb und komba helfen! 

ls Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente 
ertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Prob-
men am Arbeitsplatz. 

re ehrenamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und 
robleme in den Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort.  

echtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Information und Seminar-
gebote sind nur einige weitere Leistungen.  

mba ist die Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege:  
b nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu 
n Betrieben oder zu Ihnen.  

ber das ist noch nicht alles:  
er dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von Bund, 
ndern und Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, Forderungen 
ch mit Streiks durch.  

mba und dbb zusammen bieten also beides:  
dividuelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im beruflichen Alltag ge-
uso wie eine konsequente, kämpferische Interessenvertretung auf höchster 

bene.  

ähe ist unsere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah. Weitere Informatio-
n: www.komba.de 

http://www.komba.de/

